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(2) Die Rahmenkollektivverträge enthalten auf der 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen die beson
deren Arbeite- und Lohnbedingungen für Bereiche der 
Volkswirtschaft, für Personengruppen oder für be
stimmte Gebiete. Alle Bestimmungen der Rahmenkol
lektivverträge, die den Inhalt der Arbeitsrechtsverhält
nisse regeln, sind für die Betriebe und die Werktätigen 
verbindlich.

( 3 )  Die Rahmenkollektivverträge treten mit dem Tage 
der Registrierung beim Komitee für Arbeit und Löhne 
in Kraft und gelten bis zum Inkrafttreten eines neuen 
Rahmenkollektivvertrages, soweit in ihnen nichts an
deres bestimmt ist.

§ 7
(1) Dieses Gesetzbuch der Arbeit gilt für alle Arbei

ter, Angestellten und Angehörigen der Intelligenz (im 
Gesetzbuch der Arbeit als Werktätige bezeichnet) in 
den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben, 
staatlichen Organen und Einrichtungen sowie gesell
schaftlichen Organisationen (im Gesetzbuch der Arbeit 
als Betriebe bezeichnet) einschließlich der Heimarbei
ter.

(2) Das Gesetzbuch der Arbeit gilt grundsätzlich auch 
für die Werktätigen in Betrieben mit staatlicher Be
teiligung, Privatbetrieben einschließlich der Hand
werksbetriebe und privaten und anderen Einrichtungen 
sowie für Arbeitsrechtsverhältnisse zwischen Bürgern 
über persönliche Dienstleistungen. Besonderheiten wer
den in arbeiterechtlichen Bestimmungen geregelt.

( 3 )  Das Gesetzbuch der Arbeit gilt auch für auslän
dische Werktätige, die mit einem Betrieb in der Deut
schen Demokratischen Republik ein Arbeitsrechtsver
hältnis haben, soweit zwischenstaatliche Vereinbarun
gen nichts anderes vorsehen.

(4) Besondere arbeitsrechtliche Bestimmungen können 
für

a )  Werktätige, die im Aufträge ihrer Betriebe zeit
weise Aufgaben im Ausland erfüllen,

b) Zivilbeschäftigte im Bereich der bewaffneten 
Organe

erlassen werden.
2. K a p i t e l

D i e  L e i t u n g  d e s  B e t r i e b e s  u n d  d i e  
M i t w i r k u n g  d e r  W e r k t ä t i g e n

Die Verantwortung des Betriebsleiters 
und der leitenden Mitarbeiter

§ 8
(1) Der Betriebsleiter und die leitenden Mitarbeiter 

(z. B. Abteilungsleiter, Meister) sind Beauftragte der 
Arbeiter-und-Bauern-Macht. Der Betriebsleiter leitet 
den Betrieb nach dem Prinzip der Einzelleitung. Er ist 
persönlich verantwortlich für die Erfüllung aller Auf
gaben des Betriebes.

(2) Der Betriebsleiter hat die Arbeit so zu organisie
ren, daß der Betriebsplan in voller Übereinstimmung 
mit den im Volkswirtschaftsplan beschlossenen gesamt
staatlichen Aufgaben erfüllt wird. Er ist gegenüber den 
Werktätigen weisungsberechtigt.

(3) Der Betriebsleiter hat die Einhaltung der sozia
listischen Arbeitsdisziplin zu gewährleisten.

(4) Für die leitenden Mitarbeiter gelten die Grund
sätze für die Tätigkeit des Betriebsleiters entsprechend.

§ 9
(1) Die schöpferische Mitwirkung der Werktätigen bei 

der Erfüllung der Aufgaben und bei der Leitung des 
Betriebes ist ein Wesenszug der sozialistischen Demo
kratie und ausschlaggebend für die erfolgreiche Ar
beit. Deshalb ist der Betriebsleiter verpflichtet, die Mas
seninitiative zu fördern und sich auf die Erfahrungen 
und Vorschläge der Werktätigen zu stützen, die ins
besondere im sozialistischen Wettbewerb und in ande
ren von den Gewerkschaften organisierten Formen der 
Mitwirkung an der Leitung entwickelt werden.

(2) Der Betriebsleiter ist nicht nur Verwalter von 
Sachen, sondern in erster Linie Leiter eines Kollek
tivs von Werktätigen, für deren politisch-ideologische 
Erziehung er mitverantwortlich ist.

(3) Der Betriebsleiter hat mit der Betriebsgewerk- 
schafteorganisation und ihrer Leitung eng zusammen
zuarbeiten und über seine Tätigkeit zu berichten.

Die Ausarbeitung des Betriebsplanes

§ 10
(1) Für die Ausarbeitung des Betriebsplanes auf der 

Grundlage der staatlichen Kontrollziffern ist der Be
triebsleiter verantwortlich. Er hat gemeinsam mit der 
Betriebsgewerkschaftsleitung die Plandiskussion zu 
organisieren und auf die Grundfragen der Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und der Senkung der Selbst
kosten zu lenken. Der Planvorschlag ist entsprechend 
den technologischen Bedingungen auf die Meister
bereiche, Brigaden bzw. die einzelnen Werktätigen auf
zuschlüsseln.

(2) Der Betrieb darf den Planvorschlag nur dann an 
die zuständigen übergeordneten Organe weiterleiten, 
wenn zu diesem eine Stellungnahme einer Gewerk
schaftsmitgliederversammlung, einer Vertrauensleute
vollversammlung oder einer ökonomischen Konferenz 
vorliegt.

Die Tätigkeit der Gewerkschaft im Betrieb

§ И
(1) Die gewerkschaftliche Tätigkeit steht unter dem 

Schutz der Arbeiter-und-Bauern-Macht. Die Arbeiter- 
und-Bauern-Macht gewährleistet dem Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbund als Klassenorganisation der Arbei
terklasse das Recht, sich in den Betrieben gemäß seiner 
Satzung und seinen Beschlüssen frei und ungehindert 
zu betätigen. Wer die gewerkschaftliche Tätigkeit be
hindert, wird zur Verantwortung gezogen.

(2) Die von der Gewerkschaftsorganisation gewählten 
Vertrauensleute und betrieblichen Gewerkschaftsleitun
gen sind Interessenvertreter aller Arbeiter, Angestellten 
und Angehörigen der Intelligenz im Betrieb.

(3) Den Gewerkschaftevertrauensleuten und den Mit
gliedern der Abteilungsgewerkschaftsleitungen darf 
nur mit vorheriger Zustimmung der Betriebsgewerk
schaftsleitung, den Mitgliedern der Betriebsgewerk
schaftsleitung nur mit vorheriger Zustimmung des 
übergeordneten Gewerkschaftevorstandes, den Mitglie
dern von Gewerkschaftevorständen nur mit vorheriger 
Zustimmung des Vorstandes, dem sie angehören, ge
kündigt werden. Das gleiche gilt bei fristloser Entlas
sung. Eine Zustimmung ist in gleicher Weise erforder
lich, wenn diesen Gewerkschaftsfunktionären länger als 
eine Woche eine Arbeit außerhalb des Bereiches über
tragen wird, für den sie gewählt sind.


